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dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioökonomi-
schen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten; 

 3. erklärt erneut, dass die Verwaltungsmächte nach der 
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der Gebiete 
ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die legitimen 
Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürlichen Ressour-
cen; 

 4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die 
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Erbe 
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der 
indigenen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im Pazifik und 
in anderen Regionen sind, sowie ihre menschlichen Ressourcen 
entgegen ihren Interessen und auf eine Weise auszubeuten, die 
sie ihrer Verfügungsgewalt über diese Ressourcen beraubt; 

 5. stellt fest, dass alle wirtschaftlichen und sonstigen Ak-
tivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der 
Gebiete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden werden 
müssen; 

 6. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht 
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen der Resolution 2621 (XXV) der Generalversammlung 
vom 12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und an-
dere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehörigen und der ih-
rer Rechtsprechung unterstehenden juristischen Personen zu 
ergreifen, die in Gebieten ohne Selbstregierung Unternehmen 
besitzen und betreiben, die den Interessen der Einwohner die-
ser Gebiete abträglich sind, damit der Tätigkeit solcher Unter-
nehmen ein Ende gesetzt wird; 

 7. erklärt erneut, dass die unter Verstoß gegen die ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende 
missbräuchliche Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und 
der sonstigen natürlichen Ressourcen der Gebiete ohne Selbst-
regierung eine Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohl-
stands dieser Gebiete darstellt; 

 8. bittet alle Regierungen und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen alles 
zu tun, um sicherzustellen, dass die ständige Souveränität der 
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natürlichen 
Ressourcen im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen über die Entkolonialisierung voll re-
spektiert und geschützt wird; 

 9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das un-
veräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstregie-
rung auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf Aus-
übung und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die künfti-
ge Erschließung dieser Ressourcen zu sichern und zu ga-
rantieren, und ersucht die Verwaltungsmächte, im Einklang mit 

den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen über 
die Entkolonialisierung alle erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz der Eigentumsrechte der Völker dieser Gebiete zu er-
greifen; 

 10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf, dafür 
zu sorgen, dass in den ihrer Verwaltung unterstehenden Ho-
heitsgebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingungen 
herrschen, sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes Entloh-
nungssystem zu fördern, das ohne Diskriminierung für alle Be-
wohner gilt; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit 
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln über 
jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Gebieten 
ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und der Reso-
lution 1514 (XV) der Generalversammlung auswirkt; 

 12. appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzelperso-
nen, ihre Bemühungen um die Förderung des wirtschaftlichen 
Wohls der Völker von Gebieten ohne Selbstregierung fortzu-
setzen; 

 13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstregie-
rung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die gesamte Wirt-
schaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diver-
sifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der Völker die-
ser Gebiete, einschließlich der indigenen Bevölkerungsgrup-
pen, und auf die Förderung der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Existenzfähigkeit dieser Hoheitsgebiete gerichtet ist; 

 14. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer acht-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/133 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/57/526, Ziffer 7)102, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
111 Stimmen ohne Gegenstimme bei 51 Enthaltungen. 

 Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Bela-
rus, Belize, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische 
Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, 
Fidschi, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, 
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho., Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, 
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, 
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nigeria, 
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salo-
monen, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, 

 
102 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
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Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanua-
tu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam. 

 Dagegen: Keine. 

 Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Isra-
el, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten 
von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Ukraine, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

57/133. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker durch die Sonderorganisationen und die 
den Vereinten Nationen angeschlossenen in-
ternationalen Institutionen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker durch die Sonderorganisationen und die den 
Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutio-
nen", 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
zu dieser Frage103, 

 nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker104, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 
die Resolutionen des Sonderausschusses sowie die anderen ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die Re-
solution 2001/28 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 
2001, 

 eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlussdo-
kumente der aufeinander folgenden Konferenzen der Staats- 
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der 
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der 
Afrikanischen Union, dem Pazifikinsel-Forum und der Karibi-
schen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen, 

 sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der in 
ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die 

 
103 A/57/73. 
104 A/57/23 (Teil III), Kap. XIII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
fizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, 
Beilage 23. 

Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker zu erleichtern, 

 in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete sind, 

 mit Genugtuung über die Hilfe, die den Gebieten ohne 
Selbstregierung von bestimmten Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen, gewährt wird, 

 sowie mit Genugtuung darüber, dass die Gebiete ohne 
Selbstregierung, die angeschlossene Mitglieder von Regional-
kommissionen sind, derzeit im Einklang mit der Geschäfts-
ordnung der Generalversammlung und den einschlägigen Reso-
lutionen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich 
den Resolutionen und Beschlüssen der Versammlung und des 
Sonderausschusses über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beob-
achter an den Weltkonferenzen zu wirtschaftlichen und sozialen 
Themenstellungen teilnehmen, 

 feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und an-
dere Organisationen des Systems der Vereinten Nationen an der 
Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung beteiligt 
waren, 

 betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne Selbstre-
gierung auf Grund ihrer begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten 
besondere Herausforderungen mit sich bringen, mit denen sie 
ohne die weitere Zusammenarbeit und Unterstützung der Son-
derorganisationen und anderer Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen nur schwer fertig werden können, 

 sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen Mit-
tel zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die 
betroffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hinsicht 
die Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutionen im 
System der Vereinten Nationen gewonnen werden muss, 

 erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ihrem 
Auftrag gemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
die vollinhaltliche Durchführung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
sicherzustellen, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Afrikanische Union, 
das Pazifikinsel-Forum, die Karibische Gemeinschaft und an-
dere Regionalorganisationen für die fortgesetzte Unterstützung 
und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen in dieser Hin-
sicht gewährt haben, 

 ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere Kon-
takte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisationen 
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und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und den Regionalorganisationen sowie untereinander mit 
dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von Hilfsprogram-
men für die betroffenen Völker zu erleichtern, 

 eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitäten 
der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung der ver-
schiedenen Beschlüsse der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit der Entkolonialisierung ständig weiter zu verfolgen, 

 in Anbetracht der äußerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer Anfällig-
keit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone und das An-
steigen des Meeresspiegels sowie unter Hinweis auf die ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/67 vom 10. Dezember 
2001 über die Verwirklichung der Erklärung durch die Sonder-
organisationen und die den Vereinten Nationen angeschlos-
senen internationalen Institutionen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs103; 

 2. empfiehlt, dass sich alle Staaten in den Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen verstärkt darum bemühen, die vollständige und 
wirksame Verwirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung enthaltenen Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und 
anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen si-
cherzustellen; 

 3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirklichung der 
Erklärung und aller anderen einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung beizutragen, auch weiterhin von den ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen leiten lassen 
sollen; 

 4. erklärt außerdem erneut, dass die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestim-
mung durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat und 
andere Organe der Vereinten Nationen folgerichtig bedingt, 
dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe gewährt wird; 

 5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der 
Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Nationen 
und den regionalen und subregionalen Organisationen zusam-
menarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die 
einschlägigen Bestimmungen dieser Resolutionen durchzufüh-
ren; 

 6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie interna-
tionale und regionale Organisationen, die Bedingungen in je-
dem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnah-
men zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts dieser Hoheitsgebiete getroffen werden können; 

 7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die den Gebieten 
ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe gewährt haben, nach-
drücklich auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

 8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen 
zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme für die 
verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten, mit 
dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in die-
sen Hoheitsgebieten zu beschleunigen; 

 9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in 
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, Informationen bereitzustellen über 

 a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne 
Selbstregierung gegenübersehen; 

 b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, wie Hurri-
kane und Vulkanausbrüche, und anderer Umweltprobleme, wie 
der Erosion der Strände und Küsten sowie von Dürren, auf die-
se Hoheitsgebiete; 

 c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei der 
Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und anderer 
illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden kann; 

 d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeresressourcen 
dieser Hoheitsgebiete und die Notwendigkeit der Nutzung die-
ser Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung; 

 10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in 
aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden Re-
gionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltlichen 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren Leitungs-
gremien und beschlussfassenden Organen zu unterbreiten; 

 11. empfiehlt den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen außerdem, 
auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungs-
gremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der 
Vereinten Nationen zu prüfen; 

 12. begrüßt es, dass das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen auch weiterhin die Initiative ergreift, was die 
Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderorganisa-
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tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und die Gewährung von Hilfe an die Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung betrifft; 

 13. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maßnah-
men zur Schaffung und/oder Stärkung von Institutionen und 
Politiken zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf Katastro-
phen und deren Bewältigung ausgerichtet sind; 

 14. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn an-
gebracht und im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den be-
stimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüssen der Generalversammlung und des Sonderausschusses 
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 
die Teilnahme ernannter und gewählter Vertreter der Gebiete 
ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen und Kon-
ferenzen der Sonderorganisationen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu erleichtern, damit diese 
Hoheitsgebiete von den entsprechenden Tätigkeiten dieser Or-
ganisationen profitieren können; 

 15. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkte Anstrengungen 
zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hilfe an 
die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang einge-
räumt wird; 

 16. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten  
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter Maß-
nahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der 
Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unterstützung 
dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage bei den zu-
ständigen Organen zu erstellen, in dem die seit der Veröffentli-
chung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maßnahmen zur 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen, einschließlich 
dieser Resolution, erläutert werden; 

 17. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerken-
nung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu dieser 
Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonderausschuss 
auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinierung der 
Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und ande-
ren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung zu erwägen; 

 18. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekre-
tär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten; 

 19. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen und 
der den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen 

Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderli-
chen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen können, und 
ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversamm-
lung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 20. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch wei-
terhin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer acht-
undfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/134 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/527/ Ziffer 6)105. 

57/134. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/68 vom 10. Dezember 
2001, 

 nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom 
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs 
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung106, 

 im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstregie-
rung zukommt, 

 fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser An-
gebote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler 
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bil-
dungs- und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die 
Auffassung vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen 
Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs106; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung ge-
stellt haben; 

 3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebie-
te, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit er-
langt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen Schü-
lern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Verfügung 
zu stellen; 
 
105 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, China, Ghana, Indien, 
Iran (Islamische Republik), Kuba, Nigeria, Philippinen, Singapur, Thailand 
und Vereinigte Republik Tansania.  
106 A/57/90 und Add.1. 




